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3. Oktoberfest für Obersiebenbrunner  
Pensionisten 

 
Unter großer Teilnahme fand am 17. Oktober 
das 3. Oktoberfest für Obersiebenbrunner   
Pensionisten, organisiert  von der Marktge-
meinde Obersiebenbrunn statt. Für die musika-
lische Unterhaltung sorgte Rudi Schopf, für die 
kulinarischen Schmankerl das Partyservice 
Danzer. 

                       Geburten 
 

Die Marktgemeinde Obersiebenbrunn gratuliert 
Familie Jürgen und Verena Kapfinger zur      
Geburt ihrer Tochter Carolina Valentina. 
 
Die Marktgemeinde Obersiebenbrunn gratuliert 
Familie Aydin und Meliha Eker zur Geburt ihrer 
Tochter Ceylin. 
 
 
 
           
                  
                   
                        Ehrungen 
 
Die Marktgemeinde Obersiebenbrunn gratu-
lierte Harald und Ingrid Böhm zur Goldenen 
Hochzeit. 
 
 

Brennholz zum Selbermachen 
 

Auch heuer gibt es wieder die Möglichkeit, im 
Gemeindewald Brennholz selbst zu machen. 
Das Schlägern ist nur mit einem Berechtigungs-
schein, nach Rücksprache mit Herrn Vizebür-
germeister Iser unter: 0664/3246036, zulässig. 
Weichholz m³/€  15-,--/exkl. MwSt. 
Hartholz m³/€  23,--/exkl. MwSt. 
 
 

Taekwondo in Obersiebenbrunn 
 
Taekwondo eignet sich vom persönlichen      
Fitnessprogramm, über die Selbstverteidigung, 
bis zum Wettkampfsport. Ähnlich stellt sich 
auch der Verein in Obersiebenbrunn dar.  
Die Mitgliederstruktur reicht hauptsächlich von 
Familien bis hin zu einer erfolgreichen Wett-
kampftruppe.  
Die Trainingseinheiten finden jeweils Mo und Mi 
von 18 bis 19 Uhr in der LFS statt, weiters     
besteht auch die Möglichkeit, jeden Do von 18 
bis 20 Uhr in Gänserndorf zu trainieren. 
 
Weitere Informationen erhalten sie unter: 
www.taekwondo-marchfeld.at. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sprechstunde der  

Polizeiinspektion Leopoldsdorf 
 
 
Wie bereits im November abgehalten, findet die 
nächste Sprechstunde mit einem Beamten der 
Polizeiinspektion Leopoldsdorf am  
 

Donnerstag, den 5. Dezember 
von 9.00 - 11.00 Uhr  

 

am Gemeindeamt Obersiebenbrunn statt. 
Zielsetzung ist es, Anliegen der Bevölkerung 
mit polizeilicher Relevanz möglichst frühzeitig 
zu erkennen, aufklärend und beratend zu      
wirken.  
 
Die nächsten Termine sind: 
 
Donnerstag, 9. Jänner 2014 
Donnerstag, 6. Februar 2014 
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Schneeräumung 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Seitens der Marktgemeinde Obersiebenbrunn wird auf die gesetzlichen Anrainerverpflichtungen, 
insbesondere gemäß § 93 Straßenverkehrsordnung 1960 - StVO 1960, BGBl 1960/159 idgF, 
hingewiesen: 
 
§ 93 StVO 1960 lautet 
„(1) Die Eigentümer von Liegenschaften in Ortsgebieten, ausgenommen die Eigentümer von un-
verbauten land- und forstwirtschaftlich genutzten Liegenschaften, haben dafür zu sorgen, dass 
die entlang der Liegenschaft in einer Entfernung von nicht mehr als 3 m vorhandenen, dem     
öffentlichen Verkehr dienenden Gehsteige und Gehwege einschließlich der in ihrem Zuge       
befindlichen Stiegenanlagen entlang der ganzen Liegenschaft in der Zeit von 6.00 bis 22.00 Uhr 

von Schnee und Verunreinigungen gesäubert sowie bei Schnee und Glatteis bestreut sind. Ist 
ein Gehsteig (Gehweg) nicht vorhanden, so ist der Straßenrand in einer Breite von 1 m zu     
säubern und zu bestreuen. Die gleiche Verpflichtung trifft Eigentümer von Verkaufshütten. 
 (2) Die in Abs. 1 genannten Personen haben ferner dafür zu sorgen, dass Schneewechten oder 
Eisbildungen von den Dächern ihrer an der Straße gelegenen Gebäude bzw. Verkaufshütten 
entfernt werden. 
 
Im Zuge der Durchführung des Winterdienstes auf öffentlichen Verkehrsflächen kann es aus   
arbeitstechnischen Gründen vorkommen, dass die Straßenverwaltung Flächen räumt und streut, 
hinsichtlich derer die Anrainer/Grundeigentümer im Sinne der vorstehend genannten bzw.       
anderer gesetzlicher Bestimmungen selbst zur Räumung und Streuung verpflichtet sind. 
Die Marktgemeinde Obersiebenbrunn weist ausdrücklich darauf hin, dass 
• es sich dabei um eine (zufällige) unverbindliche Arbeitsleistung der Marktgemeinde Ober-
siebenbrunn handelt, aus der kein Rechtsanspruch abgeleitet werden kann; 
• die gesetzliche Verpflichtung, sowie die damit verbundene zivilrechtliche Haftung für die 
zeitgerechte und ordnungsgemäße Durchführung der Arbeiten in jedem Fall beim verpflichteten 
Anrainer bzw. Grundeigentümer verbleibt; 
eine Übernahme dieser Räum- und Streupflicht durch stillschweigende Übung im Sinne des    
§ 863 Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB) hiermit ausdrücklich ausgeschlossen 
wird. 
 
Die Marktgemeinde Obersiebenbrunn ersucht um Kenntnisnahme und hofft, dass durch ein gu-
tes Zusammenwirken der kommunalen Einrichtungen und des privaten Verantwortungsbewusst-
seins auch im kommenden Winter wieder eine sichere und gefahrlose Benützung der Gehsteige, 
Gehwege und öffentlichen Straßen im Gemeindegebiet möglich ist. 
 
 
          Der Bürgermeister 
 
 
 
 
                     Kurt Steindl 
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      Krampustreiben 
 

Traditionell findet am  
 

    5. Dezember um 17.00 Uhr  
 

das Krampustreiben, organisiert vom Musik-
verein Harmonie vor dem Feuerwehrhaus statt. 

 
Punschstand der FF Obersiebenbrunn 

 
Wie jedes Jahr veranstaltet die Freiwillige   
Feuerwehr Obersiebenbrunn jeweils Freitag 
und Samstag einen Punschstand vor dem Feu-
erwehrhaus. An folgenden Terminen freut sich 
die FF auf Ihr Kommen: 
6.12/7.12, 13.12/14.12 und 20.12/21.12 jeweils 
ab 18.00 Uhr. 

 
Der Nikolaus kommt am Freitag, den   
 
      6. Dezember um 17.00 Uhr 
 

in die Pfarrkirche Obersiebenbrunn. Groß und 
Klein sind herzlich eingeladen. Für alle Kinder 
bringt der Nikolaus eine kleine Überraschung 
mit! 

 
Adventkaffee 

 
Die Pfarre Obersiebenbrunn lädt am 
 

Sonntag, den 8. Dezember um 14.00 Uhr 
 
in die Mehrzweckhalle zum Adventkaffee ein. 
Es erwartet Sie Heiteres und Besinnliches im 
Advent, gemeinsames Singen, Weihnachts-
lieder, gespielt vom Jugendorchester Ober-
siebenbrunn, Kaffee, Tee, sowie köstliche      
Mehlspeisen. Der Pfarrgemeinderat freut sich 
auf Ihr Kommen. 

Speck & Christbaum am Iserhof. 
Vom 12. Dezember bis 15. Dezember 

 
freut sich die Familie Iser jeweils ab 14.00 Uhr 
auf Ihr Kommen. 
 

Weihnachtssperre 
 
 

In den Weihnachtsferien vom 23. Dezember 
bis 06. Jänner 2014 sind das Gemeindeamt 
und die Postpartnerservicestelle geschlossen.  
Briefe und Pakete können Sie bei der         
Postpartnerservicestelle Untersiebenbrunn, 
Kaufhaus Ertl, 2284 Untersiebenbrunn, Dorf-
straße 37, Tel.:  02286/2304 abholen. 

 
Weihnachtssitten 

 
Die Kinderfreunde Obersiebenbrunn erleichtern 
auch heuer wieder Ihren Kindern das Warten 
auf das Christkind.  
Am 24. Dezember ab 8.00 Uhr wird den       
Kindern bei  diversen Spielen und Basteleien 
die Wartezeit verkürzt. 
 
 
 
 

EINLADUNG zur KRIPPENANDACHT 
am 24. Dezember um 16.00 Uhr 

 
in der Pfarrkirche Obersiebenbrunn. 
 
Die Christmette findet um 22.00 Uhr  statt, an-
schließend Turmblasen des MV Harmonie. 

 
 
 

        Silvesterwanderung 
 
Lassen Sie mit dem SC Obersieben-
brunn das Jahr 2013 bei einer Silvester-
wanderung am   31. Dezember ab 14.00 Uhr 
ausklingen.  
 
 

Terminvorschau 
 
07.01.2014 Christbaumabholung SPÖ 
09.01.2014 Sprechstunde der Polizei 
18.01.2014 Ball der Obersiebenbrunner 
25.01.2014 Musikerball des MV „Harmonie“ 
06.01.2014 Sprechstunde der Polizei 
22.02.2014 Sportlerball 
23.02.2014 Kindermaskenball 
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125 Jahre  

Raiffeisen in  

Obersiebenbrunn 
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Jedes neue Jahr wird traditionell mit einem schönem Feuer-
werk und lauten Böllern eingeläutet. Punkt Mitternacht 
schießen zahlreiche Raketen in den Nachthimmel. Doch bei 
Silvester Krachern und Feuerwerkskörper sollten Sie einige  
Punkte beachten.                            

 
 
Die Marktgemeinde Obersiebenbrunn ersucht alle Mitbürger und Mitbürgerinnen, die ein 
Feuerwerk abschießen wollen, dies im Sinne des Gesetzes und im Interesse ihrer Mitmen-
schen, außerhalb des Ortsgebietes, zu machen und den entstandenen Müll mit nach  
Hause zu nehmen und dort vorschriftsmäßig zu entsorgen!  Vielen Dank für die Mithilfe 
zu  einer nachbarschaftsfreundlichen Silvesternacht und zur Reinhaltung unserer         
Gemeinde! 
 
Wer also zu Silvester 2013/2014 Raketen hochsteigen lassen und Feuerwerkskörper zünden 
will, sollte außerdem eine Reihe von Sicherheitstipps des Zivilschutzverbandes unbedingt      
beachten: 
 
Beachten Sie die Kategorie des Feuerwerks: 
  
•Kategorie F1: ab dem 12. Lebensjahr, Feuerwerkskörper die eine geringe Gefahr darstellen. 
z.B.: Wunderkerzen, Tischfeuerwerk 
 
•Kategorie F2: ab dem 16. Lebensjahr, Feuerwerkskörper die eine geringe Gefahr darstellen 
und eine Verwendung im Freien erfordern. z.B.: Knallkörper, Raketen, Fontänen 
 
•Kategorie F3: ab dem 18. Lebensjahr und nur mit entsprechender Sachkunde verwenden, 
Feuerwerkskörper die eine mittlere Gefahr darstellen, Verwendung nur in weiten, offenen Berei-
chen im Freien, der Lärmpegel gefährdet die menschliche Gesundheit nicht. z.B.: Knallkörper, 
Raketen, Fontänen wie F2, allerdings höhere Explosionsmengen 
 
•Kategorie F4: ab dem 18. Lebensjahr und nur mit entsprechenden Fachkenntnissen verwen-
den, Feuerwerkskörper die eine große Gefahr darstellen. z.B.: Profifeuerwerke 
  
Die gesetzlichen Auflagen für die Verwendung von Knallkörpern und Leuchtraketen sowie deren 
Verwendungsbeschränkung in Wohngebieten und in der Nähe von Krankenhäusern und Alters-
heimen beachten. Raketen möglichst nicht in der Nähe von Hochhäusern verwenden.  
 
Man sollte sich schon beim Kauf über die Handhabung und den Effekt der einzelnen Feuer-
werkskörper beraten lassen. Unbedingt Gebrauchsanweisung und Sicherheitshinweise beach-
ten!  
Feuerwerkskörper nicht selbst herstellen: Man sollte auf keinen Fall Eigenkreationen basteln. 
Das Verbinden von mehreren Feuerwerkskörpern zu einem "Superding" kann zu gefährlichen 
Situationen führen. Daher Feuerwerkskörper nicht zusammenbündeln oder gemeinsam zünden. 
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Feuerwerkskörper nicht in der Nähe von Öfen, Heizkörpern oder Taschen von Kleidungsstücken 
aufbewahren. 
 
Nie in geschlossenen Räumen mit Knallern oder Raketen hantieren. Zum Abfeuern einen Platz 
draußen abseits der Menschenmenge suchen. Nie auf andere zielen!  
 
Feuerwerkskörper nicht vom Balkon zünden oder hinunterwerfen. Knallkörper müssen nach dem 
Anzünden weggeworfen werden, in sichere Entfernung von anderen Personen!  
 
Kleine Raketen sollten aus gut verankerten Flaschen, größere nur aus Abschussstäben- oder 
rohren senkrecht nach oben gestartet werden. Windrichtung beachten! 
 
Bei großer Trockenheit kein Feuerwerk in der Nähe von Wäldern, Wiesen oder Getreidefeldern 
abbrennen. 
 
Beim Anzünden: Bewegungsrichtung des Streichholzes vom Körper weg.  
Nach dem Anzünden: Sicherheitsabstand einnehmen, nicht in den Händen halten.  
Bei Versagen: Nicht nachkontrollieren oder sofort nachzünden, sondern längere Zeit abwarten,  
besser mit Wasser übergießen, um unkontrollierte Zündung zu verhindern und damit sie nicht in 
die Hände von Kindern fallen. 
  
Feuerwerkskörper gehören nicht in die Hand von Kindern. Sie unterschätzen die Gefahr und   
gefährden sich und andere. Kinder beim Neujahrsspaziergang eindringlich vor Blindgängern  
warnen!  
 
Feuerwerkskörper an einem kühlen und trockenen Ort lagern. Dafür sorgen, dass Kinder keinen 
Zugriff auf das Feuerwerk haben. Feuerwerkskörper nicht in Taschen von Kleidungsstücken   
aufbewahren.  
 
Bei Brandverletzungen sofort mit kaltem Wasser oder Schnee kühlen, notfalls sofort einen Arzt 
verständigen oder aufsuchen. 
  
Einen klaren Kopf bewahren und keinen Alkohol trinken, wenn man selbst "böllern" will!  
 
Man sollte zu seiner eigenen Sicherheit Betrunkenen aus dem Weg gehen, die rücksichtslos   
Raketen feuern oder mit Knallern werfen! 
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Ein besinnliches WeihnachtsfestEin besinnliches WeihnachtsfestEin besinnliches WeihnachtsfestEin besinnliches Weihnachtsfest    
und alle guten Wünsche für ein gesundes und und alle guten Wünsche für ein gesundes und und alle guten Wünsche für ein gesundes und und alle guten Wünsche für ein gesundes und     

erfolgreiches Jahr 2014erfolgreiches Jahr 2014erfolgreiches Jahr 2014erfolgreiches Jahr 2014    
 

entbieten 
 

Bgm. Kurt Steindl, Vzbgm. Alfred Iser 
und die Gemeinderäte 

 
 

gGR Rudolf Greul,  gGR Rudolf Hummel ,  gGR Herbert Porsch, 
gGRin Renate Scherzer ,  gGR Werner Slavik 

 
GR Leopold Anders, GR Andreas Chvatlinsky, GR Andreas Hofer, GR Rudolf Ledermüller,       
GR Michael Mann, GR Mag. Alexander Perl, GRin Verena Pernold, GRin Ute Rotter ,             
GR Walter Rotter, GR Christian Slavik, GR Johann Wagner, GR Josef Zapletal 
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Bürgerinformationen rund um die Gemeinde 

Raiffeisen-Regionalbank Gänserndorf 
Filiale Obersiebenbrunn 

 
Prinz-Eugen-Straße 30 
2283 Obersiebenbrunn 
Tel.: 02286-2256 Fax DW 5929 
E-Mail karin.seimann@rrbg.at  
 
Fixe Kassazeiten: 
Mo.  08.00 - 12.00 Uhr 
Di.  13.00 - 17.00 Uhr 
Mi.  13.00 - 17.00 Uhr 
Do.  08.00 - 12.00 Uhr 
Fr.  13.00 - 17.00 Uhr 
 

Beratungszeiten: 
Mo. - Fr.  07.00 Uhr - 19.00 Uhr 
nach Terminvereinbarung unter: 
02286/2256 
 

Bezirkshauptmannschaft Gänserndorf 
 
 
Schönkirchner Straße 1 
2230 Gänserndorf 
Tel.: 02282/9025 Fax DW 24000 
E-Mail: post.bhgf@noel.gv.at  
 
Parteienverkehr: 
Mo, Di, Do und Fr 08.00 bis 12.00 Uhr 
Di zusätzlich  16.00 bis 19.00 Uhr 
 
Bürgerbüro: 
Mo, Di, Mi, Do u. Fr. 08.00 bis 12.00 Uhr 
Di zusätzlich  16.00 bis 19.00 Uhr 
 
Amtsstunden: 
Mo, Mi, Do  07.30 bis 15.30 Uhr 
Di   07.30 bis 19.00 Uhr 

Bürgerservice und Postdienste 
  

Montag 13.00 - 17.00 Uhr 
Dienstag 08.00 - 12.00 Uhr 
Mittwoch 13.00 - 17.00 Uhr 
Donnerstag 08.00 - 12.00 Uhr 
Freitag 08.00 - 12.00 Uhr 

Gemeindeamt Obersiebenbrunn 
 

Hauptplatz 11 
2283 Obersiebenbrunn 

Tel.: 02286/2218, Fax DW 18 
Posttelefon: 02286/24900 

E-Mail: gemeinde@obersiebenbrunn.at 
www.obersiebenbrunn.at     

 

           Bgm. Kurt Steindl    Vzbgm. Alfred Iser 


